
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

 
 
 

 
 

   
   
   
  
    
   
   
   
   
    
     

 
 
 
 
 

  
    
  

 
 
 

  
 

   
   
   
  

 
 

   
 

    
    

 
      

  
 

 
 
 

   
    

 
 

 
 

 
 

   
 

  
      

       
 

 
 

   

 
 

 
   

 
 

  
 

 
 

    
      

 DER LANDRAT 

Umweltamt 

Dienstgebäude 
Bismarckstr. 16, Düren Niederschrift Zimmer-Nr. 609 (Haus B) 
Auskunft 
Martin Castor 
Fon 0 24 21.22-10 66 30 0 
Fax 0 24 21.22-10 66 99 0 

über die 4. Sitzung des 

Beirates bei der Unteren Naturschutzbehörde m.castor@kreis-dueren.de am 01. September 2021 Bitte vereinbaren Sie einen Termin 
Servicezeiten 

im Kreishaus Düren Mo bis Do 8 bis 16 und Fr 8 bis 13 Uhr 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Mein Zeichen Datum 
66/3 01. Oktober 2021 

An der 4. Sitzung am 01. September 2021 nehmen teil: 

I. die Beiratsmitglieder: II. von der Verwaltung: 

1. Herr Esch 1. Herr Steins 
2. Herr Lückerath 2. Herr Kreischer 
3. Herr W. Müller 3. Herr Castor 
4. Frau Siehoff 4. Frau Klöcker 
5. Herr Dr. Siepen 
6. Herr Sihorsch 
7. Herr Schering III. Gäste: 
8. Herr Schnitzler 
9. Herr Schumacher 1. Frau Hohn (1. Stellvertretende Landrätin) 
10. Herr Dr. Theisen 2. Herr Engelmann (stellvertretendes Bei-
11. Herr Prinz von Merode ratsmitglied) 

3. Herr Mause (Biologische Station im Kreis 
Düren e.V.) 

Beginn: 18:05 Uhr 
Ende: 21:41 Uhr 

mailto:m.castor@kreis-dueren.de


 

     
                                                                          

 
 

    

 
 

    
    

 
        

 
       

 
     
       

 
      

   
 

 
  

 
           

    
 

      
 

        
 

        
 

    
 

    
 

    
 

   
 

  
 

 
       

 
    

 
 
 

 
 

  
 

 
 

          
 

   
 

     

Seite 2 
Niederschrift über die 4. Sitzung des Naturschutzbeirates des Kreises Düren am 01.09.2021 

Der Beiratsvorsitzende Dr. Siepen eröffnet die 4. Sitzung des Naturschutzbeirates und verweist auf die Einladung 
vom 16.08.2021 zu dieser Sitzung. 

Er begrüßt Frau Hohn und Herrn Mause als Gäste sowie Herrn Engelmann als stellvertretendes Beiratsmitglied. 

Er stellt fest, dass fristgerecht eingeladen wurde und der Beirat beschlussfähig ist. 

Er weist darauf hin, dass in der nichtöffentlichen Sitzung zum Tagesordnungspunkt 7 eine Tischvorlage ausgehändigt 
wird, für deren Lesen ca. 15 Minuten Sitzungsunterbrechung erforderlich ist. 

Anschließend wird die Tagesordnung der Sitzung einvernehmlich wie folgt festgesetzt: 

T a g e s o r d n u n g 

I. Öffentliche Sitzung 

1. Genehmigung der Niederschrift über die 2. und 3. Sitzung des Naturschutzbeirates am 
19. und 27.05.2021 

2. Bericht des Vorsitzenden über getroffene Entscheidungen 

3. Bericht des Vorsitzenden über Entscheidungen bei Verfahren der Bauleitplanung 

4. Anhörung des Beirates in aktuellen Verfahren der Bauleitplanung (vorsorglich) 

5. Zielartenkonzept bzgl. der Ruraue 

6. Mitteilungen und Anfragen 

6.1 Erfordernis der Änderung der Geschäftsordnung 

6.2 Sonstige Mitteilungen 

6.3 Anfragen 

II. Nichtöffentliche Sitzung 

7. Mitteilungen und Anfragen 

Abgehandelte Tagesordnung 

I. Öffentliche Sitzung 

Herr Prinz von Merode erscheint um 18:07 Uhr zur Sitzung. 

1. Genehmigung der Niederschrift über die 2. und 3. Sitzung des Naturschutzbeirates am 19. und 27.05.2021 

Frau Siehoff beantragt folgende Ergänzungen: 

1. Zu S. 3 – 4.1 Bauleitplanverfahren Gemeinde Kreuzau 



 
                                                                          

 
 

 
    

 

      
   

    
     

      
    

     
     

   
        

          
        

       
  

 
       

          
         

        
            

 
   

 
           

           
 
 

      
 

      
   

  
      

    
 
 

         
 

       
   

 
      

         
      

 
 

 
        

 
    

    
 
 

3 Seite 
Niederschrift über die 4. Sitzung des Naturschutzbeirates des Kreises Düren am 01.09.2021 

„Frau Siehoff äußert Bedenken wegen der Lage des Plangebietes im LSG und der Nachbarschaft 
zum angrenzenden NSG und FFH-Gebiet Ruraue.“ 

2. Zu S. 5, 2. Absatz 
„Frau Siehoff hält die formulierten Ausnahmen in den Festsetzungen der Schutzgebiete zum 
größten Teil für nicht vereinbar mit dem Landesnaturschutzgesetz.“ 

3. Zu S. 10 – 4 Forstliche Festsetzungen 
„Frau Siehoff teilt Bedenken gegen den möglichen Einsatz von südeuropäischen Baumarten in 
Naturschutzgebieten mit (unter 4.2, S. 192).“ 

Des Weiteren erkundigt sich Frau Siehoff, wann in der Niederschrift Äußerungen Personen zugeordnet 
werden und wann nicht. Herr Castor führt aus, dass dies so erfolgt, wie es im Rahmen der Sitzung für 
maßgeblich eingeordnet wurde. Außerdem wird darauf verwiesen, dass es sich bei der Niederschrift um 
ein Ergebnisprotokoll handelt und lediglich maßgebliche Punkte, die in der Diskussion angegeben wer-
den, aufgenommen werden. 

Überdies fragt Frau Siehoff, ob die ungenehmigte Niederschrift an den AUL weitergegeben wurde. Herr 
Castor erklärt, dass eine Entwurfsfassung der Niederschrift, welche auch deutlich als solche durch einen 
Aufdruck gekennzeichnet war, als Informationsgrundlage, wie der Beirat diskutiert hat, dem AUL in seiner 
Sitzung am 01.06.2021 als Tischvorlage vorgelegt wurde. Dies erfolgte, um die entsprechend notwendige, 
umfassende Information des AUL über die Beratung des Beirats am 19.05 und 27.05.2021 sicher zu stellen. 

Herr Sihorsch erscheint um 18:20 Uhr zur Sitzung. 

Beschluss: Genehmigung der Niederschrift mit den vg. beantragten Ergänzungen 
(ja: 10, nein: 0, Enthaltung: 1) 

2. Bericht des Vorsitzenden über getroffene Entscheidungen 

Herr Dr. Siepen verweist auf die getroffenen Entscheidungen, die den Beiratsmitgliedern mit E-Mail vom 
25.08.2021 mitgeteilt wurden (Anlage 1). 

Herr Castor ergänzt als frühzeitige Information, dass FöNa-Maßnahmen zukünftig ggf., auch anteilig, mit 
Ersatzgeld finanziert werden, sofern die Förderbedingungen dies zu lassen. 

3. Bericht des Vorsitzenden über Entscheidungen bei Verfahren der Bauleitplanung 

Herr Dr. Siepen verweist auf die durchgeführten Beteiligungen, die den Beiratsmitgliedern mit E-Mail vom 
25.08.2021 mitgeteilt wurden (Anlage 2). 

Es wird gefragt, inwieweit zu den Ergebnissen der Abwägung der Stellungnahmen Rückmeldungen erteilt 
werden könnte. Sofern hieran Interesse besteht, wird auf entsprechenden Unterlagen der hierfür hoheit-
lich zuständigen Kommunen hingewiesen, die in den jeweiligen Ratsinformationssystemen einsehbar 
sind. 

4. Anhörung des Beirates in aktuellen Verfahren der Bauleitplanung (vorsorglich) 

Zu diesem vorsorglichen Beratungspunkt liegen keine Sachverhalte vor. 



 
                                                                          

 
 

 
    

 

    
 

    
 

     
 

    
     

      
     

    
        

     
     

     
        

      
  

 
 

    
 

    
 

   
 

    
 

      
      

   
 

     
   

 
 

           
 

        
   

               
  

 
     

       
        

   
       

     
 

          
          

 

4 Seite 
Niederschrift über die 4. Sitzung des Naturschutzbeirates des Kreises Düren am 01.09.2021 

5. Zielartenkonzept bzgl. der Ruraue 

Auf die Sitzungsvorlage wird verwiesen. 

Herr Mause hält einen Vortrag. Die Vortragsunterlagen sind als Anlage 3 beigefügt. 

Frau Siehoff thematisiert die Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen und die Umsetzung/ Erstellung 
zur Bekämpfung von Neophyten in der Ruraue. 
Bzgl. der Kompensationsmaßnahmen erklärt die Verwaltung, dass die Kommunen für die Maßnahmen in 
der Bauleitplanung zuständig sind. Der Kreis ist für die Verwaltung von Ökokonten zuständig. Bewer-
tungsmodelle für die Ermittlung der Kompensation sind vorgegeben, so dass z.B. pflegeintensive Biotope 
nicht höher bewertet werden können. Eine Anfrage beim LANUV hat die gängigen Verfahren bestätigt. So-
fern Zweifel bestehen, dass ein konkretes Biotopziel auf Öko-Kontoflächen nicht erreicht werden kann, 
sollten diese Flächen benannt werden, damit diesem nachgegangen werden kann. 
Bzgl. des angesprochenen Neopyhtenkonzepts erklärt die Verwaltung, dass dies ein schwierig zu bearbei-
tendes Thema ist, da es langfristig zu betrachten ist. Die Erstellung eines Konzepts - beginnend mit Maß-
nahmen für den Oberlauf - ist erforderlich. Die Verwaltung weist allerdings auf vorliegende Gutachten im 
Auftrag des WVER und die sukzessive Maßnahmenumsetzung hin. 

6. Mitteilungen und Anfragen 

6.1 Erfordernis der Änderung der Geschäftsordnung 

Zu 1.: Gültigkeit der Geschäftsordnung 

Auf die Sitzungsvorlage wird verwiesen. 

Herr Kreischer trägt aus der Kommentierung der Kreisordnung vor, dass kommunale Geschäftsordnungen 
nicht an die Wahlperioden gebunden sind. Demnach ist die Geschäftsordnung solange gültig bis sie geän-
dert oder neu beschlossen wird. 

Folglich sind lediglich die folgenden Änderungsmöglichkeiten relevant: 
 textliche Umstellung auf die „Untere Naturschutzbehörde“ anstelle der bisherigen „Unteren Land-

schaftsbehörde“ und "Landschaftsgesetz" in " Landesnaturschutzgesetz" (redaktionelle Ände-
rung) 

 Streichung des Passus hinsichtlich der Wahrung verbandspolitischer Neutralität in § 2 Abs. 4 

Darüber hinaus ergibt sich nach der Sitzung, dass seitens der Verwaltung darauf hingewiesen wird, die 
Geschäftsordnung des Beirats auch dahin gehend abzuändern, dass alle Entscheidungen im Beirat mehr-
heitlich zu treffen sind. Für die Erfordernis einer ¾-Mehrheit (s. § 4 Abs. 2, § 5 Abs. 8 und Abs. 11 sowie § 6 
Abs. 1 und Abs. 4 Geschäftsordnung) besteht keine Rechtsgrundlage.  

Es wird beantragt, dass die Änderung der Geschäftsordnung in der nächsten Beiratssitzung thematisiert 
wird. Es sollen bis zur nächsten Beiratssitzung Vorschläge der Mitglieder gesammelt werden. Hierfür sol-
len sowohl die derzeitige Geschäftsordnung des Kreises Düren mit den vg. Änderungsmöglichkeiten als 
auch die Geschäftsordnung des Rheinisch-Bergischen Kreises von der Verwaltung übersandt werden. Die 
Verwaltung weist darauf hin, dass Änderungsvorschläge der Beiratsmitglieder spätestens vier Wochen vor 
der nächsten Beiratssitzung eingereicht werden müssen. 

Beschluss: Der Beirat nimmt den Antrag an 
(ja: 9, nein: 0, Enthaltungen: 2) 



 
                                                                          

 
 

 
    

 

     
     

   
 

 
 

       
 

    
 

        
    

       
 

       
        

        
           

  
 

            
     

 
     

  
      
 
        

  
 
        
 

   
 

         
        

  
 

            
         

         
          

    
 

   
 

      
   

    
      

    
 

5 Seite 
Niederschrift über die 4. Sitzung des Naturschutzbeirates des Kreises Düren am 01.09.2021 

Entsprechend ist die Geschäftsordnung des Beirats des Rheinisch-Bergischen Kreises sowie eine Gegen-
überstellung mit der Geschäftsordnung des Beirats beim Kreis Düren inklusive vorgeschlagener Änderun-
gen beigefügt (Anlage 4). 

Herr Mause verlässt die Sitzung um 20:05 Uhr. 

Zu 2.: Beiratsanhörung in den Verfahren der Bauleitplanung 

Auf die Sitzungsvorlage wird verwiesen. 

Herr Dr. Siepen erklärt, dass es innerhalb der genannten Frist von fünf Tagen zunächst ausreichend ist, 
grundsätzlichen Beratungsbedarf anzumelden. Die Formulierung der jeweiligen Stellungnahme kann dann 
anschließend in Abstimmung mit dem Beiratsvorsitzenden erfolgen. 

Die Verwaltung erläutert, dass für die UNB Fristen vorgegeben sind, in denen sie die Stellungnahme ab-
geben muss. Diese sind meistens zwischen zwei bis drei Wochen. Aus der Zwangsläufigkeit der Abfolge 
ergibt sich zumeist die Erfordernis einer 5-Tages-Frist, zumal ggf. auch ein Beratungstermin vereinbart 
werden soll. Maßgeblich ist, dass die in der Email mitgeteilte Abgabefrist der Stellungnahme der UNB ein-
gehalten wird. 

Herr Dr. Siepen teilt mit, dass er es begrüßen würde, wenn bei den Anhörungen auch mehr Beteiligung der 
Nutzer erfolgt, um ausgewogene Anhörungsergebnisse zu liefern. 

Zu 3.: Bereitstellung von Unterlagen auf elektronischem Weg 

Auf die Sitzungsvorlage wird verwiesen. 

Der Link zu den Sitzungsunterlagen lautet: https://www.kreis-
dueren.de/kreishaus/amt/66/Naturschutzbeirat_dokumente.php 

Das Thema wird in der nächsten Beiratssitzung nochmals aufgegriffen. 

6.2 Sonstige Mitteilungen 

a) Herr Castor teilt mit, dass Herr Stolberg als Beiratsmitglied des BUND mit Wirkung zum 01.09.2021 
sein Amt niedergelegt hat. Der Landesverband wird nun mit der Bitte um neue Vorschläge ange-
schrieben werden. 

b) Herr Castor teilt mit, dass sich in den beiden Fällen zum Ausgleich auf dem Pferdehof in Großhau 
und Anpflanzungen von Heckenstrukturen für das Umspannwerk Oberzier, nach denen in der 3. 
Sitzung gefragt wurde, kein weiterer Stand als in der Email vom 05.07.2021 mitgeteilt, ergeben 
hat. Hinsichtlich der Nachfrage zum Weinanbau auf der Halde Emil Mayrisch aus der 3. Sitzung ist 
bereits mit o. g. Email abschließend Auskunft erteilt worden. 

6.3 Anfragen 

a) Herr Schumacher thematisiert das Wasservogelsterben (50 tote Tiere) in Düren-Merken und 
teilt mit, dass das Veterinäramt dies untersucht. Er fragt, ob andere Meldungen vorliegen. Die 
Verwaltung teilt mit, dass keine weiteren Fälle bekannt sind und dass sie die Information über 
den vg. Fall bereits an die Bezirksregierung weitergegeben hat, damit diese die Betriebstech-
nik der Kläranlage prüft. 

https://www.kreis-dueren.de/kreishaus/amt/66/Naturschutzbeirat_dokumente.php
https://www.kreis-dueren.de/kreishaus/amt/66/Naturschutzbeirat_dokumente.php


 
                                                                          

 
 

 
    

 

       
          

        
 

        
   

     
       

  
  

 
     

 
 

         
          

 
 

       
 

    
 

   
 

 
 
 
 
 

                        
             

           
                                                                                         

6 Seite 
Niederschrift über die 4. Sitzung des Naturschutzbeirates des Kreises Düren am 01.09.2021 

b) Frau Siehoff erkundigt sich nach dem Nutzungskonzept Barmener See. Die Verwaltung teilt mit, 
dass am 29.09.2021 auf Einladung der Stadt Jülich ein Informations- und Erörterungstermin mit 
allen Beteiligten – auch den Verbänden – stattfinden wird. 

c) Herr Schering erkundigt sich, ob und wie Hochwasserschutzmaßnahmen im LP 2 Berücksichti-
gung finden. Die Verwaltung erklärt, dass entsprechende Regelungen für den notwendigen 
technischen Hochwasserschutz in den Verbotsregelungen berücksichtigt sind. Allerdings sollte 
aus naturschutzfachlicher Sicht die Anlage von naturnahen Retentionsflächen vorrangig sein. 

Frau Hohn verlässt die Sitzung um 20:45 Uhr. 

Herr Dr. Siepen weist darauf hin, dass die Sitzung fast drei Stunden andauert. Es wird beantragt, sie um eine halbe 
Stunde zu verlängern. 

Beschluss: Der Beirat nimmt den Antrag an. 
(ja: 10, nein: 0, Enthaltung: 1) 

II. Nichtöffentliche Sitzung 

7. Mitteilungen und Anfragen 

[…] 

gez. gez. 

(Dr. Achim Siepen) (Hans Martin Steins) 
Vorsitzender Dezernent 



 

  

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
     

  
 
 
 
 

 

  
   

   
   

    
  

 

    
  

  
    

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

   
    

 
 

    
  

    
 

  
  

   
  

   

 
 

  
 
 
 
 

    
  

  
 

 

  
   

     
     

 

 
 

    

         
    

     

       
   

 

    
     

500V  = Vorsitzender 
stV = stellvertretender Vorsitzender 

Anlage 1 

Befreiungen nach § 67 BNatSchG i.V.m. § 75 LNatSchG NRW 
(Beteiligung des Vorsitzenden des Naturschutzbeirates 

gem. § 70 Abs. 7 LNatSchG NRW) 

27.05.2021 - 24.08.2021 

- keine -

Weitere Beteiligungen des Vorsitzenden des Naturschutzbeirates 
gem. § 70 Abs. 7 LNatSchG NRW 

Stand: 24.08.2021 
Antragsteller Maßnahme Sachzusammenhang Beteiligung des Beirats 

UNB Düren 

V 

Erwerb einer Fläche im Natur-
schutzgebiet am Rinnebach mit an-
schließender Aufwertung der Flä-
chen durch Ersatzgeld in Höhe von 
5.000,00 Euro zzgl. Notarkosten und 
Kosten für die Herrichtungs- und 
Pflegearbeiten. 

Naturnahe Gestaltung einer bisher als 
Gartenland genutzten Fläche und durch 
den Biber vernässten Fläche durch Ent-
fichtung, Zulassung von Sukzession 
und Biberteich, Entsiegelung, Rückbau 
Uferbefestigung. 

Information des Beiratsvorsitzenden 
am 15.06.2021. 

Bio-Station Kreis Düren 

V 

Erstellung eines Entwicklungskon-
zeptes für kreiseigene Obstwiesen 
durch Ersatzgeld im Umfang von 
6.163,96 Euro zzgl. der Kosten für 
die ermittelten Pflege und Aufwer-
tungsmaßnahmen. 

Auf 24 Obstwiesen sind die Bestände 
ungepflegt und verfallen zunehmend. In 
dem Konzept soll der Erhaltungszu-
stand bewertet werden und die erforder-
lichen Aufwertungsmaßnahmen (Pflege, 
Nachpflanzung) für die 5 Jahre umset-
zungsorientiert ermittelt und konzipiert 
werden, so dass eine Umsetzung unmit-
telbar erfolgen kann. 

Information des Beiratsvorsitzenden 
am 15.06.2021. 

Bio-Station Kreis Düren Erfassung der Feldvögel im Feldvo-
gelschwerpunktvorkommen der Zül-
picher Börde über die nächsten drei 
Jahre. Finanzierung des Eigenan-
teils des Kreises in Höhe von 

Durch die gleichartige Erfassung (zu 
anderen laufenden Kartierungen im 
Raum) der relevanten Arten - schwer-
punktmäßig auf KULAP-Flächen - soll 
ein Vergleich des Artenvorkommens 

Information des Beiratsvorsitzenden 
am 15.06.2021. 

- 1 -



 

  

     
 
 
 
 
 

 

   
   

 

   
 

  
 
 

Antragsteller Maßnahme Sachzusammenhang Beteiligung des Beirats 

V 

1.973,57 Euro (30% von max. 
6.578,57 Euro) durch Ersatzgeld. 

zwischen unterschiedlich intensiv be-
wirtschafteten Fläche ermöglicht wer-
den. Die Maßnahme wird als FÖNA-
Maßnahme gefördert, so dass nur der 
Eigenanteil durch Ersatzgeld aufge-
bracht werden muss. 

- 2 -



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
      

 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

 
 

  
 

 
 

     

 
 

 
 

 
 

 
  
  

  
  

      
 

   
    

 
  
 

    

  
 

    

  
 

 

 
 

 
  
 

   
    

   
    

 
  
 

 
 

 
    

   
    

 
  
 

   
  

 
  

 
 

 

   
    

 
  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

   
  

 
  

   

 

 
 

 
 

Anlage 2 

Beteiligung des Naturschutzbeirates 
im Rahmen der Bauleitplanung 

19.05.2021 – 25.08.2021 Dig. = Digitale Daten 
*IB = Innenbereich 

Stand: 25.08.2021 

Lfd. 
Nr. 

Datum UNB/ 
Fristende 

Kommu-
ne Vorgang Vorhabentyp Dig. UVP 

LBP ASP 
NSG/ 
LSG/ 
IB* 

Beratungsergebnis Beirat Votum 
UNB 

Beratung 
im 

Beirat 
erforder-

lich 

Versen-
dung Stel-
lungnah-

me an 
Beirat 

182 
14.06.2021 – 
12.07.2021 

Nörve-
nich 

B-Plan H3 "Gy-
penbusch" 

Gewerbe- + 
Industriege-
biet ja UVP+ 

LBP ja nein 

Bedenken und Forderun-
gen 

Keine 
Bedenken, 
mit Bedin-
gungen 

nein 
14.07.2021 

183 
16.06.2021 – 
29.06.2021 

Nideg-
gen 

B-Plan N 21 - SO-
Gebiet "Gut 
Kirschbaum". 

Lebensmit-
telnahversor-
gung ja UVP ja LSG 

Keine grunds. Bedenken, 
jedoch Forderung nach 
ASP II 

Keine 
grunds. 
Bedenken nein 02.07.2021 

184 
12.07.2021 – 
16.08.2021 

Titz 19. Änderung FNP Wohn- u. 
Gewerbenut-
zungen sowie 
Sportplatz 

ja UVP ja nein 

Beratung am 2. Aug. – 
Bedenken 

Bedenken 

nein 
13.08.2021 

185 
12.07.2021 – 
16.08.2021 

Titz 22. Änderung FNP Kindergarten 
ja UVP ja IB 

Beratung am 2. Aug. – 
keine Bedenken 

keine 
Bedenken nein / 

186 
12.07.2021 – 
16.08.2021 

Titz 1. Änderung des 
B-Plans 36 

Kindergarten 
ja UVP ja IB 

Beratung am 2. Aug. – 
keine Bedenken 

keine 
Bedenken nein / 

187 
12.07.2021 – 
17.08.2021 

Titz B-Plan 43 Rödin-
gen; 

Errichtung 
eines Sport-
lerheims 

ja UVP 
LBP 

nein teilw. 
LSG 

Beratung am 2. Aug. – 
keine Bedenken 

keine 
Bedenken nein / 

188 
12.07.2021 – 
17.08.2021 

Titz Innenbereichs-
satzung Titz Nr. 
HR 3" in Has-
selsweiler 

Bauflächen 
ja UVP 

LBP 
ja teilw. 

LSG 

Beratung am 2. Aug. – 
Bedenken 

keine 
grunds. 
Bedenken 

nein 13.08.2021 

- 1 -



  

 
 

 
      

 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

 
  
 

 
  

    

 
    

   
    

 
 

 
 

 
 

    
   

  
  

   
  
 

 
 

  

 

Lfd. 
Nr. 

Datum UNB/ 
Fristende 

Kommu-
ne Vorgang Vorhabentyp Dig. UVP 

LBP ASP 
NSG/ 
LSG/ 
IB* 

Beratungsergebnis Beirat Votum 
UNB 

Beratung 
im 

Beirat 
erforder-

lich 

Versen-
dung Stel-
lungnah-

me an 
Beirat 

189 
12.07.2021 – 
17.08.2021 

Titz Innenbereichs-
satzung Titz Nr. 
MT 2" in Müntz 

Bauflächen 
ja LBP ja LSG 

Beratung am 2. Aug. – 
keine Bedenken 

keine 
Bedenken nein / 

190 
16.07.2021 – 
23.08.2021 

Vettweiß Neuaufstellung 
FNP 

Bauflächen 
ja nein nein -

Beratung am 2. Aug. – 
keine grunds.Bedenken, 
aber zahlreiche Hinweise 
zur Berücksichtigung der 
Belange von Natur und 
Landschaft im weiteren 
Planverfahren 

keine 
grunds. 
Bedenken 

nein 25.08.2021 

- 2 -



 
 

  

   
  

   

  

Biodiversität in der Aue – 
Zielartenkonzept für die Rur 

Im Mittelgebirge: silikatischer, fein- bis grobmaterialreicher 
Mittelgebirgsfluss 

Mit dem Austritt aus dem Mittelgebirge Beginn der 
Furkationszone: Kiesgeprägter Tieflandfluss 

Hierbei handelt es sich landesweit um einen seltenen Typ 
(lediglich 1,5% NRW = 210km); Rur, Erft und Swist 

Die Rur konnte vor dem Bau der Talsperren aufgrund der 
natürlichen Abflussmenge und des relativ starken Gefälles 
groben Schotter sehr weit in die Niederung transportieren. 

Sitzung des Landschaftsbeirat am 01.09.2021 

KLOECKEV
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 Bisherige Termine und Untersuchungen 

1984 Landschaftsplan Ruraue 

1995 Gewässerauenprogramm Rur 

2004 Anpassung des LP an die Vorgaben FFH 

31.10.2008 Maßnahmenkonzept für das FFH-Gebiet Rurmäander 

28.09.2010 Anfrage der Verbände zum Offenlandverlust in der 
Ruraue 

März 2011 Zielartenkonzept Ruraue durch Biostation 

06.08.2012: 1. Neophytenkonzept für den WVER durch Viebahn&Sell 

04.11.2013 Bewertung der Ausgleichsflächen in der Ruraue durch 
Viebahn&Sell hinsichtlich der Qualität (Neophytenproblematik) 

Juni 2014 Bereisung der Ruraue durch Landschaftsbeirat 

26.03.2018 Fortschreibung Neophytenkonzept durch Viebahn&Sell 

01.09.2018 LaNTD AG: Vorstellung der Machbarkeitsstudie, 
Masterarbeit zum Erhalt des Pappeldriesch in Barmen 

08.10.2018 Landschaftsbeirat behandelt das Thema 



 

 

FFH-Lebensraum 6510 trockene Glatthaferwiese in der Aue 

Trifolium striatum 

Streifen-Klee 

stark gefährdet in NRW 

Orobanche purpurea 

Purpurne Sommerwurz; 

stark gefährdet in NRW 



Vorkommen Streifen-Klee 

NSG Indemündung 5,8 ha 

Kuhbrücke und Lendersdorf 
4,9 ha 

NSG Ruraue in Düren 6,7 ha 

Vorkommen Sommerwurz 
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